
 

Beratungsergebnis: 
 

Gremium Sitzung am Top Öffentlich:  Einstimmig:  Ja-Stimmen:  

     Mit  Nein-Stimmen:  

   Nichtöffentlich:  Stimmenmehrheit:  Enthaltungen:  
     
Laut Beschluss- 
vorschlag: 

Protokollanmerkungen und 
Änderungen  

Kenntnisnahme: Stellungnahme der Ver- 
waltung ist beigefügt: 

Unterschrift: 

   siehe Rückseite:      
 

Stadtrat der Stadt Frankenthal (Pfalz)  Drucksache Nr. 

 

XVII. Wahlperiode 2019 – 2024 XVII/2753  

 
 

Aktenzeichen: 411/Hö/Eu Datum: 30.11.2022 Hinweis:   
   
   
Beratungsfolge:  Haupt- und Finanzausschuss     
 
 

 
Zustimmung zur Annahme von Spenden gem. § 94 Abs. 3 GemO 
 
 
Die Verwaltung bittet zu beschließen wie folgt: 
 
 
Die nachfolgende Spende wird gem. § 94 Abs. 3 GemO durch die Stadt Frankenthal 
(Pfalz) angenommen: 
 
 

1. Geldspende des Frankenthaler Altertumsverein e.V., Zuckerfabrikstraße 2a, 
67227 Frankenthal, an den Bereich Kultur und Sport, in Höhe von bis zu 
1.500,00 Euro. Die Spende ist zweckgebunden für den Jubiläumsband "900 
Jahre Augustiner-Chorherrenstift". 
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Begründung: 
 
Die vorstehende Spende wurden dem Dezernenten angeboten und der Aufsichts- 
und Dienstleistungsbehörde angezeigt. 
 
Der Frankenthaler Altertumsverein e. V. ist ein eingetragener Verein, welcher mit 
dem Ziel, die Geschichte der Stadt Frankenthal (Pfalz) zu erforschen und in das Be-
wusstsein der Bevölkerung zu rücken, gegründet wurde.  
Der Frankenthaler Altertumsverein e. V. stellt seine Sammlung dem Erkenbert-
Museum kostenfrei als Dauerleihgabe zur Verfügung. Die anfallenden Kosten für die 
Unterhaltung der Dauerleihgaben trägt die Stadt Frankenthal (Pfalz) als Träger des 
Erkenbert-Museums. 
Zwischen dem Geber und der Stadt Frankenthal (Pfalz) bestehen keine anderweiti-
gen Beziehungsverhältnisse. 
 
 
STADTVERWALTUNG FRANKENTHAL (PFALZ) 
 
 
 
Martin Hebich 
Oberbürgermeister 
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